
19. Wahlperiode 03.02.2025 Drucksache 19/4881 
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Frage Nummer 30 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordnete 
Dr. Simone 
Strohmayr 
(SPD) 

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Anträge auf eine erwei-
terte Schulleitung wurden in Bayern zwischen den Schuljahren 
2014/2015 und 2024/2025 gestellt, wie viele Schulen wurden in 
diesem Zeitraum tatsächlich durch eine erweiterte Schulleitung 
unterstützt und ab welcher Schulgröße bzw. Schülerzahl ist ein 
Antrag möglich (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren, Schularten 
und Regierungsbezirken)? 

Antwort des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

Die Einrichtung einer erweiterten Schulleitung erfolgt nach den Kriterien des § 1 der 
Verordnung zur Einrichtung einer erweiterten Schulleitung (ErwSchLV) vom 
18.10.2013 (GVBl. S. 630). Staatliche Realschulen, Gymnasien und berufliche 
Schulen mit mindestens 16 staatlichen Lehrkräften können die Einrichtung einer er-
weiterten Schulleitung beantragen. Die Antragsberechtigung ist unabhängig von der 
Schülerzahl. 

Im Bereich der staatlichen Realschulen wurde in den letzten Jahren flächendeckend 
eine erweiterte Schulleitung eingerichtet (Vollausbau). Alle antragsberechtigten 
staatlichen Realschulen haben einen Antrag auf Einrichtung einer erweiterten 
Schulleitung gestellt; eine jahresbezogene Statistik liegt diesbezüglich nicht vor. Der 
jährliche Ausbau seit dem Schuljahr 2014/2015 kann Tabelle 11 entnommen wer-
den. 

Für den Bereich der staatlichen Gymnasien können der jährliche Ausbau sowie die 
Anzahl der jeweils gestellten Anträge seit dem Schuljahr 2014/2015 Tabelle 22 ent-
nommen werden. 

Für den Bereich der beruflichen Schulen kann der jährliche Ausbau seit dem Schul-
jahr 2014/2015 Tabelle 33 entnommen werden. Die Anzahl der jeweils gestellten 
Anträge konnte für den Zeitraum ab dem Schuljahr 2020/2021 ermittelt werden und 
ist ebenfalls in Tabelle 3 zu finden. 

Eine Statistik nach Regierungsbezirken wird nicht geführt. 

                                                      
1  Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar. 
2  Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar. 
3  Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar. 
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